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Versicherungspflicht
und Versicherungsfreiheit

Studenten und Studentinnen,
die an staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschulen – da-
zu gehören auch Universitäten,
Gesamthochschulen und Fach-
hochschulen – in der Bundesre-
publik Deutschland eingeschrie-
ben sind, sind nach den Bestim-
mungen des Sozialgesetzbuch
V krankenversicherungspflich-
tig. Dies gilt auch dann, wenn
sie ihren Wohnsitz im Ausland
haben.

Sie unterliegen nur dann nicht
der Versicherungspflicht, wenn
sie bereits aufgrund über- oder
zwischenstaatlichen Rechts ei-
nen Anspruch auf Sachleistun-
gen der Krankenkassen haben.
Ferner sind diejenigen Personen
als Studentin oder Student ver-
sicherungsfrei, die nach ande-
ren gesetzlichen Vorschriften
versicherungspflichtig sind (z.B.
Waisenrentner, Arbeitnehmer).
Als Studentin oder Student wer-
den auch nicht die Personen
versichert, die hauptberuflich
selbständig erwerbstätig sind.
Dies gilt ebenso für Personen,
die kraft Gesetzes versiche-
rungsfrei sind (z.B. Beamte,
Richter, Soldaten auf Zeit sowie
Berufssoldaten der Bundes-
wehr, Geistliche der als öffent-
lich-rechtliche Körperschaften

anerkannten Religionsgemein-
schaften). Studenten können
aber auch als Familienversicher-
te über ihre Eltern oder Ehepart-
ner der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) angehören
und damit in ihrer Studentenei-
genschaft nicht versicherungs-
pflichtig sein. Eine Familienver-
sicherung für Studenten in der
Krankenkasse der Eltern be-
steht bis zum vollendeten 25.
Lebensjahr. Studenten, die vor
dem 25. Lebensjahr zur Bundes-
wehr oder zum Zivildienst her-
angezogen werden, bleiben für
die dem Dienst entsprechende
Zeit über das 25. Lebensjahr
hinaus mitversichert.

Studenten sind jedoch nicht
mehr in der GKV beitragsfrei
über die Eltern familienversi-
chert, wenn sie über ein ei-
genes monatliches Ein-
kommen von wenigstens 
630 DM in den alten, 530 DM in
den neuen Bundesländern
(1999) verfügen. Beitragsfreien
Versicherungsschutz gibt es
auch dann nicht, wenn nur der
Elternteil mit dem geringerem
Einkommen der Kasse angehört
und der andere Elternteil monat-
lich mehr als 6.375 DM in den
alten Bundesländern bzw. 5.400
DM in den neuen Bundeslän-
dern (1999) verdient. Studenten,
die aufgrund dieser Bestimmun-
gen aus der Familienversiche-
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rung der GKV ausscheiden, wer-
den nach dem Wegfall der Vor-
aussetzungen versicherungs-
pflichtig.

Das Gesundheits-Reformgesetz
hat 1989 die Versicherungs-
pflicht auf eine Höchstdauer der
Fachstudienzeit und auf ein
Höchstalter begrenzt. Die Dauer
der gesetzlichen  Versicherungs-
pflicht endet in der Regel nach
dem 14. Fachsemester, späte-
stens jedoch mit Vollendung
des 30. Lebensjahres. Über die-
sen Zeitraum hinaus bleibt der
Student nur dann versiche-
rungspflichtig, wenn die Art der
Ausbildung, familiäre oder per-
sönliche Gründe die Überschrei-
tung der Altersgrenze oder eine
längere Studienzeit rechtferti-
gen. Zu den Ursachen, die zur
Verlängerung des Versiche-
rungsschutzes der Studenten
führen und in der Art der Ausbil-
dung begründet sind, zählen vor
allem das Aufbaustudium sowie
der Erwerb der Zugangsvoraus-
setzungen auf dem zweiten Bil-
dungsweg. Familiäre Gründe
sind z.B. Erkrankung, Behinde-
rung sowie Schwangerschaften
von Familienangehörigen. Per-
sönliche Gründe können sein:
Die Nichtzulassung zur gewähl-
ten Ausbildung im Auswahlver-
fahren, der Wehr- oder Zivil-
dienst sowie die Verpflichtung
als Soldat auf Zeit oder im Bun-

desgrenzschutz oder die ehren-
amtliche Mitwirkung in den Gre-
mien der Hochschulen. Darüber
hinaus führen natürlich auch ei-
gene Erkrankungen, Behinde-
rungen und die Geburt eines
Kindes zur Verlängerung des ge-
setzlichen Krankenversiche-
rungsschutzes.

Teilnehmerinnen bzw. Teilneh-
mer an studienvorbereitenden
Sprachkursen oder Studienkol-
legs sind nicht krankenversiche-
rungspflichtig, weil sie nicht als
Studentinnen oder Studenten
im Sinne der Sozialversicherung
gelten, und zwar auch dann
nicht, wenn für die Teilnahme an
diesen Kursen eine Einschrei-
bung an einer staatlichen oder
staatlich anerkannten Hoch-
schule erforderlich ist. Für die-
sen Personenkreis kommt die
Versicherung in der PKV nach
Tarifen für den vorübergehen-
den Inlandsaufenthalt von Aus-
ländern in Betracht.

Aushilfsbeschäftigungen von
Studenten können unter Um-
ständen zur Sozialversiche-
rungspflicht führen. Zu unter-
scheiden sind hier Beschäfti-
gungen während der Semester-
ferien und der Vorlesungszeit.

Die Beschäftigung ausschließ-
lich in den Semesterferien bleibt
stets – ohne Rücksicht auf die
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wöchentliche Arbeitszeit und
die Höhe des Arbeitsentgelts –
versicherungsfrei, sofern sie
sechs Monate im Jahr nicht
überschreitet.

Anders ist demgegenüber die
Regelung bei Erwerbstätigkeit
während der Vorlesungszeit:
Hier ist eine Beschäftigung, die
auf höchstens zwei Monate
festgesetzt ist, sozialversiche-
rungsfrei. Dabei spielen die
Höhe des Verdienstes und die
Stundenzahl keine Rolle. Für
Studenten, die aber regelmäßig
eine Beschäftigung ausüben,
gilt die sog. 20-Stunden-Grenze
pro Woche. Eine Tätigkeit unter
20 Stunden wöchentlich ist so-
zialversicherungsfrei. Die Gren-
ze von 20 Stunden ist bei einer
laufenden Beschäftigung nur
während der Vorlesungszeit zu
beachten. In einigen Fällen darf
die Grenze überschritten wer-
den, so wenn hauptsächlich
abends, nachts oder am Wo-
chenende gearbeitet wird. Die
Versicherungsfreiheit ist nicht
auf sog. Werkstudenten be-
schränkt, sondern betrifft auch
Studenten, die ein vorgeschrie-
benes Praktikum während des
Studiums ableisten. Die Dauer
des Praktikums, die wöchentli-
che Arbeitszeit und die Höhe
des Arbeitsentgelts spielen da-
bei keine Rolle.

Zuständige gesetzliche
Krankenkasse

Pflichtversicherte Studenten ha-
ben zwischen mehreren Kassen
die Wahl. Zunächst ist die Kran-
kenkasse zuständig, bei der der
Student zuletzt versichert war,
entweder aufgrund eines Ar-
beitsverhältnisses oder durch
die Eltern. Außerdem kann der
Student wählen zwischen der
Allgemeinen Ortskrankenkasse
(AOK) am Studienort, der AOK
am Wohnort, einer Ersatzkasse
oder, falls deren Satzung dies
vorsieht, einer Betriebs- oder In-
nungskrankenkasse, gegebe-
nenfalls auch der Krankenkasse
des Ehegatten. Studierende, die
als Pflichtversicherte aus der
gesetzlichen Krankenversiche-
rung ausscheiden, weil sie das
14. Semester hinter sich
und/oder das 30. Lebensjahr be-
endet haben und keine der ge-
nannten Voraussetzungen für ei-
ne Verlängerung erfüllen, kön-
nen sich bei ihrer Krankenkasse
freiwillig versichern. Der Beitritt
ist der Krankenkasse binnen
drei Monaten seit Beendigung
der Pflichtmitgliedschaft an-
zuzeigen. Die Pflichtmitglied-
schaft endet sieben Monate
nach Beginn des Semesters, 
für das zuletzt eine Einschrei-
bung oder Rückmeldung erfolgt
ist.
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Beiträge in der GKV

Zu Beginn des Winterseme-
sters 1999/2000 wurde auf-
grund des 20. Gesetzes zur Än-
derung des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes (BAföG) der
als beitragspflichtige Einnah-
men der Studenten geltende
Bedarfssatz bis auf weiteres auf
860 DM – im Beitrittsgebiet auf
700 DM – erhöht. Aufgrund des
im Wintersemester 1999/2000
und im Sommersemester 2000
maßgebenden Beitragssatzes
für Studenten von 9,5 v.H. – im
Beitrittsgebiet 9,7 v.H. – ergibt
sich daraus für den genannten
Zeitraum für krankenversiche-
rungspflichtige Studenten ein
Beitrag von monatlich 81,70 DM
– im Beitrittsgebiet von 67,90
DM. 

Für die Dauer einer freiwilligen
Versicherung im Anschluß an
dasjenige Semester, für das zu-
letzt eine Einschreibung erfolgt
war, bis zur Abschlußprüfung,
längstens jedoch für sechs Mo-
nate, betragen die beitrags-
pflichtigen Einnahmen der Stu-
denten ein Drittel der Bezugs-
größe, also 1999 1.470 DM bzw.
1.236,66 DM im Beitrittsgebiet.
Mit den oben genannten Bei-
tragssätzen ergibt sich ein Mo-
natsbeitrag von 139,65 DM bzw.
im Beitrittsgebiet von 119,96

DM in der ersten Hälfte des
Wintersemesters 1999/2000.

Nach Ablauf von sechs Mona-
ten gilt bei freiwilliger Mitglied-
schaft der kasseneigene Bei-
tragssatz für Mitglieder ohne
Krankengeldanspruch in Verbin-
dung mit den genannten bei-
tragspflichtigen Mindesteinnah-
men. 

Private Krankenversicherung

Wer durch die Einschreibung als
Student versicherungspflichtig
wird, kann sich auf Antrag von
der Versicherungspflicht befrei-
en lassen. Der Befreiungsantrag
kann nur innerhalb von drei Mo-
naten nach Beginn der Versiche-
rungspflicht (Einschreibung im
ersten Semester, Ausscheiden
aus einer anderweitigen Versi-
cherungspflicht oder aus der Fa-
milienversicherung) bei der zu-
ständigen Krankenkasse gestellt
werden. Da diese Befreiung
nicht widerrufen werden kann,
braucht der Student nicht für je-
des Semester erneut, sondern
nur einmal einen Antrag auf Be-
freiung von der Versicherungs-
pflicht zu stellen. Diese insoweit
von der Krankenkasse auszu-
stellende Bescheinigung über
die Befreiung von der Versiche-
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rungspflicht ist der Hochschule
bei der Einschreibung durch den
Studenten vorzulegen. Des
Nachweises eines privaten
Krankenversicherungsschutzes
bedarf es nicht. Insbesondere
hängt davon nicht die Einschrei-
bung oder die Annahme der
Rückmeldung ab (Ausnahme:
Saarland).

Die Befreiung wirkt vom Beginn
der Versicherungspflicht an,
wenn seit diesem Zeitpunkt
noch keine Leistungen in An-
spruch genommen wurden,
sonst vom Beginn des Kalender-
monats an, der auf die Antrag-
stellung folgt.

Beiträge in der PKV

Die privaten Krankenversicherer
versichern Studenten entweder
nach ihrem Normaltarif oder
nach einem speziellen Tarif für
Studenten. Normaltarife bieten
sich besonders für angehende
Studenten an, die bisher im Ver-
trag ihrer Eltern privat versichert
waren (die Kosten der ambulan-
ten ärztlichen und stationären
belegärztlichen Behandlung
werden nach dem Studententa-
rif voll abgedeckt, sofern die Li-
quidationen nicht mehr betragen
als den 1,7fachen, für medizi-
nisch-technische Leistungen

den 1,3fachen und für Laborlei-
stungen den 1,1fachen Satz der
Gebührenordnung für Ärzte).
Der Beitrag in diesem Studen-
tentarif beträgt 1999 monatlich
163 DM, ab vollendetem 25. Le-
bensjahr 187 DM und ab 30. Le-
bensjahr 231 DM. In den neuen
Bundesländern liegen die Beiträ-
ge niedriger, nämlich bei 130
DM vor bzw. 150 DM nach Voll-
endung des 25. Lebensjahrs und
185 DM ab 30. Lebensjahr. Stu-
denten, die sich von der Kran-
kenversicherungspflicht befrei-
en lassen oder aus den vorhin
genannten Gründen aus der ge-
setzlichen Krankenversicherung
ausscheiden, können bis zum
34. Lebensjahr nach diesem ver-
bandseinheitlichen besonderen
Tarif oder nach den unterneh-
mensindividuellen Ausbildungs-
tarifen versichert werden. Teil-
weise erfolgt eine Neuaufnah-
me in diese Tarife nur bis zum
30. Lebensjahr. Ansonsten
kommt eine Versicherung nach
den Normaltarifen in Betracht.
Auch eine Versicherung nach
den von Unternehmen der priva-
ten Krankenversicherung ange-
botenen Basis- oder Elemen-
tartarifen ist möglich.

Der Beitrag für die Normaltarife
in der PKV hängt ab vom ge-
wählten Tarif, dem Lebensalter
zu Beginn des Vertrages und
dem Geschlecht.
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Der Versicherte kann bei vielen
Tarifen eine Selbstbeteiligung
an den Krankheitskosten verein-
baren. Zahlt er kleinere Rech-
nungen aus der eigenen Tasche,
so kann er dadurch seinen Bei-
trag von Anfang an erheblich re-
duzieren. Der Versicherte ent-
scheidet bei zahlreichen Tarifen
selbst, bis zu welcher Höhe er
sich an den jährlichen Krank-
heitskosten beteiligt. Versicher-
te, die im Jahr keine Leistungen
in Anspruch genommen haben,
können mit einer Beitrags-
rückerstattung rechnen.

BAföG-Empfängern zahlt das
Amt für Ausbildungsförderung
auf Antrag einen Zuschuß 
von 80 DM monatlich zu ihrem
Krankenversicherungsbeitrag, in
den neuen Bundesländern 
70 DM.

Leistungen der PKV

Die Hauptversicherungsart der
PKV ist die Krankheitskosten-
Vollversicherung. Sie schützt
den Privatversicherten vor den
finanziellen Belastungen, die
ihm durch eine ambulante oder
stationäre Behandlung entste-
hen. Auch die Leistungen zur
Früherkennung von Krankhei-
ten, zahnärztliche Behandlung
und Zahnersatz sind in den Ver-

sicherungsschutz eingeschlos-
sen.

Privatversicherte haben die Wahl
unter den niedergelassenen ap-
probierten Ärzten und Zahnärz-
ten und bei einer notwendigen
stationären Behandlung unter
den öffentlichen und privaten
Krankenhäusern, ferner unter
den Chefärzten auch für ambu-
lante Behandlung. Soweit der
Versicherungsvertrag nichts an-
deres vorsieht, können sie auch
Heilpraktiker im Sinne des deut-
schen Heilpraktikergesetzes auf-
suchen. Im Krankenhaus können
Privatpatienten bei entsprechen-
der Tarifwahl  Ein- oder Zweibett-
zimmer und privatärztliche Be-
handlung durch den leitenden
Arzt in Anspruch nehmen. 

Die Versicherten brauchen bei
Krankenhausaufenthalt keine
Vorauszahlung zu leisten. Viel-
mehr geben die PKV-Unter-
nehmen auf Wunsch des
Versicherten dem Krankenhaus
eine Kostenübernahmeerklä-
rung und rechnen dann direkt
mit ihm ab. Die meisten Unter-
nehmen stellen ihren Versicher-
ten eine Chipkarte (Card für Pri-
vatversicherte) zur Verfügung,
die den Versicherungsschutz
des Patienten ausweist.

Der Schutz des privat Vollversi-
cherten besteht in ganz Europa,
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während des ersten Monats ei-
nes vorübergehenden Auslands-
aufenthalts ohne besondere
Vereinbarung auch in außereu-
ropäischen Ländern. Bei länge-
rem Aufenthalt, z. B. Auslands-
semester, empfiehlt sich eine
Absprache mit dem Versiche-
rungsunternehmen.

Private
Pflegepflichtversicherung

Ein Versicherungsschutz in der
PKV, der wenigstens allgemeine
Krankenhausleistungen umfaßt,
hat im Fall eines Wohnsitzes
oder gewöhnlichen Aufenthalts
im Inland Versicherungspflicht in

6/99

der privaten Pflegepflichtversi-
cherung zur Folge.

Soweit Studenten nicht bis zur
Vollendung des 25. Lebensjah-
res, gegebenenfalls verlängert
um den Zeitraum der Erfüllung
einer gesetzlichen Dienstpflicht,
gemeinsam mit wenigstens ei-
nem Elternteil in der privaten
Pflegepflichtversicherung bei-
tragsfrei versichert sind,  beträgt
der Monatsbeitrag bis zum voll-
endeten 34. Lebensjahr 24,90
DM in den alten und 20,50 DM
in den neuen Bundesländern.
Seit dem 1. 7. 1996 gibt es für
BAföG-Empfänger einen monat-
lichen Zuschuß zur privaten
Pflegepflichtversicherung von
15 DM vom Amt für Ausbil-
dungsförderung.


